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Karten, Leuchtfeuerverzeichnisse, Seehandbü-
cher usw. bitte sofort berichtigen 

 Charts, Lists of Lights, Sailing Directions etc. to 
be corrected immediately 

   
Geographische Länge bezogen auf den Nullmeridian.  Geographic longitude referred to Greenwich meridian. 
   
Kurse und Peilungen rechtweisend in Graden von 
000° bis 360°. 

 True courses and bearings in degrees from 000° to 
360°. 

   
Sektorengrenzen der Feuer von See aus.  Sector limits of lights from seaward. 
   
Tragweiten für 10 sm meteorologische Sichtweite; 
Sichtweiten für 5 m Augeshöhe. 

 Luminous ranges at 10 nautical miles meteorological 
visibility, at 5 m height of eye. 

   
Tiefenangaben und trockenfallende Höhen bezogen 
auf das Kartennull. 

 Depths and drying heights referred to Chart Datum. 

   
Andere Höhen bezogen auf kartenspezifische Hö-
henbezugsflächen. 

 Other heights referred to chart specific height datum. 

   
Entfernungsangaben in metrischen Maßen sowie in 
Seemeilen (sm) und Kabellängen (kbl). 

 Distances in metric units, nautical miles, and cable 
lengths. 

   
Zeichen und Abkürzungen in den deutschen Seekar-
ten siehe Karte 1/INT 1. 

 For symbols and abbreviations used in the German 
nautical charts, please refer to Karte 1/INT 1. 

   
Weitere Abkürzungen und Erklärungen in der „Jährli-
chen Beilage zu den Nachrichten für Seefahrer“ 
(NfS) sowie im „Handbuch für Brücke und Karten-
haus“. 

 Additional abbreviations and explanations are pro-
vided in the enclosure to the “Annual enclosure to the 
Notices to Mariners” (NfS) and in the “Handbuch für 
Brücke und Kartenhaus”. 

   
Übersetzungen  Translations 
Die bereitgestellten englischen Übersetzungen sind 
ein Service für die internationale Schifffahrt. Rechts-
verbindlich ist der deutsche Text. 

 The provided English translations are a service for 
the international shipping. The German text version 
prevails in any case. 

   
Freiwillige Mitarbeit  Voluntary cooperation 
Jeder Hinweis zur Vervollständigung oder Berichti-
gung der nautischen Veröffentlichungen dient der 
Seeschifffahrt. Beiträge erbitten wir an das: 

 Any information provided to supplement or correct 
nautical publications supports the safety of naviga-
tion. Such information should be sent to: 

   
   Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 
   Neptunallee 5, 18057 Rostock 
   Telefon/Telephone  +49 (0) 3 81 45 63-5  (Vermittlung/operator) 
   Telefax   +49 (0) 3 81 45 63-9 48  (Vermittlung/operator) 
   E-Mail/E-mail  nfs@bsh.de 
   Internet   www.bsh.de 
   
Die Inhalte dieses Werkes sind rechtlich geschützt. 
Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die 
der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der 
Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Ver-
breitung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfälti-
gung auf anderen Wegen und der Speicherung blei-
ben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vor-
behalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder 
von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in 
den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen der 
Bundesrepublik Deutschland zulässig. 

 The contents of this publication are protected by 
copyright. All rights are reserved, specifically the 
rights of translation, reprinting, recitation, reuse of 
illustrations and tables, promulgation, reproduction 
on microfilm or in any other way, as well as the right 
of storage, either in whole or in part. Reproduction of 
this publication or parts of this publication is permit-
ted only under the provisions of German law, also in 
individual cases. 

   
Verbindlicher Endpreis Monatsabonnement € 12,50 
inkl. MwSt., Einzelheft € 4,00 inkl. MwSt. (zzgl. Post-
zustellgebühr)  
(für den Europäischen Wirtschaftsraum gelten die 
Preise als „Unverbindliche Preisempfehlung“) 

 Fixed price per month € 12.50 incl. VAT, single issue  
€ 4.00 incl. VAT (plus postage) 
 
(In the European Economic Area, the above prices 
are recommended prices) 
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P- und T-Berichtigungen/P and T corrections 
 
Gültige P- und T-Berichtigungen  P and T Corrections in force 
vom 16. April 2021 
 
Nach den Nachrichten für Seefahrer 
Heft 01/2019 bis zum Heft 14/2021 

 dated 16  April 2021 
 
According to the German Notices to Mariners (NfS) 
issue 01/2019 to issue 14/2021    

Karten-Nr. NfS-Heft-Nr. 
Chart No. NfS issue No. 

Karten-Nr. NfS-Heft-Nr. 
Chart No. NfS issue No. 

T  33 2021: 08 
T  43 2021: 06 
T  87 2021: 12 
T  151 2020: 04, 52–53 
  2021: 01 
T  162 2019: 01 
T  1100 2021: 12 
 

T  1220 2020: 08 
T  1240 2020: 08 
T  1310 2020: 17 
T  1514 2020: 18 
  2021: 01, 07, 11 
T  1515 2021: 01 
T  1518 2021: 01 
T  2180 2021: 08 
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1.1 

Teil 1/Part 1 
Berichtigungen zu den Karten/Corrections to charts 
 

 

Nordsee/North Sea 

 
 

 50 

INT 1045 

Letzte NfS:  

02/21 

Terschelling bis Esbjerg  

 

 
 EINGEZOGEN/WITHDRAWN    
 Anmerkung: Ersetzt durch Karte DE50 

Remark: Replaced by chart DE50    
 

(BSH N2/21) 15/21 

 

 

 
 

DE50 

INT 1045 

Terschelling to Esbjerg  

 

 
 
 NEUE KARTE/NEW CHART     
 Berichtigung über den UKHO-Berichtigungsservice 

Erwerb über UKHO-Vertriebswege, www.ukho.gov.uk 

 

Updates by UKHO chart correction service 

Purchase through UKHO distribution channel, 

www.ukho.gov.uk   
 

(BSH N2/21) 15/21 

 

 

 
 

 1220 

Letzte NfS:  

12/21 

O-lich Mittelgrund  

 

Ersetze 

Replace  

durch 

by    53° 56,78’ N  008° 37,45’ E 
 

(WSA Elbe-Nordsee, Survey 79369/21) 15/21 

 

 

 
 

 1610 

Letzte NfS:  

14/21 

O-lich Mittelgrund. Medemrinne. Neufeld-Reede West. Neufeld-Reede Ost  

 

Trage ein 
Insert 
 

 

Fl.R.4s 
46    53° 50,78’ N  008° 54,11’ E 

       
 

 

und streiche 
and delete  

dicht dabei 
close by  53° 51,64’ N  008° 59,80’ E 

       
 

     53° 51,45’ N  009° 01,86’ E 
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1.2 

Ersetze 
Replace  

durch 
by    53° 56,78’ N  008° 37,45’ E 

       
 

 

Fl.Y.4s 
Neuf.-Reede 6/Sperrgebiet 

durch 
by  

 

 

Fl.Y.4s 
Neuf.-Reede 6  53° 51,79’ N  008° 59,71’ E 

      
 

 

Fl.Y.4s 
Neuf.-Reede 8/Sperrgebiet 

durch 
by  

 

 

Fl.Y.4s 
Neuf.-Reede 8  53° 52,08’ N  009° 01,31’ E 

      
 

 

Fl.Y.4s 
Neuf.-Reede 12/Sperrgebiet 

durch 
by  

 

 

Fl.Y.4s 
Neuf.-Reede 10  53° 52,46’ N  009° 02,76’ E 

      
 und 

and  

durch 
by  

 

 
 

zwischen den Leuchttonnen 
between the light-buoys 

 

       
Streiche 
Delete 
 

    
zwischen 
between 53° 52,0’ N  008° 51,3’ E 

 

     

53° 52,6’ N  008° 52,4’ E 

53° 51,3’ N  008° 55,8’ E 

53° 50,8’ N  008° 55,1’ E 

53° 50,7’ N  008° 52,6’ E 

53° 51,4’ N  008° 52,5’ E 

53° 52,0’ N  008° 51,3’ E 
       
 

  
zwischen 
between 53° 51,8’ N  008° 59,7’ E 

    53° 52,0’ N  008° 58,7’ E 
 und weiter entlang der Niedrigwasserlinie 

and forward along the low water line 
bis 
to 53° 53,2’ N  009° 02,8’ E 

       
 

 

Fl.Y.4s 
Sperrgebiet    53° 50,8’ N  008° 52,6’ E 

      53° 51,3’ N  008° 55,8’ E 
       
 

 VQ(6)+LFl.10s    53° 50,7’ N  008° 52,6’ E 

      53° 50,8’ N  008° 55,1’ E 
 

(WSA Elbe-Nordsee, Survey 79153, 79159, 79369/21; WSA Elbe-Nordsee 12, 14/21) 15/21 
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1.3 

 

 1620 

Letzte NfS:  

12/21 

Medemrinne. Neufeld-Reede West. Neufeld-Reede Ost  

 

Trage ein 
Insert 
 

 

Fl.R.4s 
46    53° 50,78’ N  008° 54,11’ E 

      
 

 

Fl.Y.4s 
Neuf.-Reede 12  53° 52,78’ N  009° 03,83’ E 

     
 

 

und streiche 
and delete  

dicht dabei 
close by  53° 51,57’ N  008° 59,66’ E 

       
 

 

und streiche 
and delete  

dicht dabei 
close by  53° 51,64’ N  008° 59,80’ E 

       
 

     53° 51,45’ N  009° 01,86’ E 
 

     
 

 

und streiche 
and delete  

dicht dabei 
close by  53° 52,15’ N  009° 04,82’ E 

       

Ersetze 
Replace  

durch 
by    53° 51,69’ N  008° 59,37’ E 

       
 

 

Fl.Y.4s 
Neuf.-Reede 6/Sperrgebiet 

durch 
by  

     
 

 

Fl.Y.4s 
Neuf.-Reede 6  53° 51,79’ N  008° 59,71’ E 

      
 

 

Fl.Y.4s 
Neuf.-Reede 8/Sperrgebiet 

durch 
by  

 

 

Fl.Y.4s 
Neuf.-Reede 8  53° 52,08’ N  009° 01,31’ E 

      
 

 

Fl.Y.4s 
Neuf.-Reede 12/Sperrgebiet 

durch 
by  

 

 

Fl.Y.4s 
Neuf.-Reede 10  53° 52,46’ N  009° 02,76’ E 

      
 

 

Fl.Y.4s 
Neuf.-Reede 14/Sperrgebiet 

durch 
by  

 

 

Fl.Y.4s 
Neuf.-Reede 14  53° 53,08’ N  009° 04,81’ E 

      
 und 

and  

durch 
by  

 

 
 

zwischen den Leuchttonnen 
between the light-buoys 
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1.4 

Streiche 
Delete 
     

zwischen 
between 53° 52,5’ N  008° 52,7’ E 

 

     

53° 51,3’ N  008° 55,8’ E 
53° 50,8’ N  008° 55,1’ E 
53° 50,7’ N  008° 52,7’ E 

       
 

  
zwischen 
between 53° 53,1’ N  009° 04,8’ E 

    53° 53,3’ N  009° 04,8’ E 
 und weiter entlang der Niedrigwasserlinie 

and forward along the low water line 
bis 
to 53° 52,0’ N  008° 58,7’ E 

       
 und weiter  

and forward  
bis 
to 53° 51,8’ N  008° 59,7’ E 

       
 

 

Fl.Y.4s 
Sperrgebiet    53° 51,3’ N  008° 55,8’ E 

       
 

 VQ(6)+LFl.10s    53° 50,8’ N  008° 55,1’ E 
 

(WSA Elbe-Nordsee 12, 14/21; WSA Elbe-Nordsee, Survey 79153, 79155, 79159) 15/21 

 

 

 
 

 1630 

Letzte NfS:  

11/21 

S-lich St. Margarethen  

 

Trage ein 

Insert 
  

und streiche 

and delete  

dicht dabei 

close by  53° 52,18’ N  009° 15,58’ E 
 

(WSA Elbe-Nordsee, Survey 79364/21) 15/21 

 

 

 
 

 1711 

Letzte NfS:  

11/21 

Neufeld-Reede Ost. S-lich Nordwest-Reede.   

 

Ersetze 
Replace 

 

Fl.Y.4s 
Neuf.-Reede 14/Sperrgebiet 

durch 
by  

 

 

Fl.Y.4s 
Neuf.-Reede 14  53° 53,075’ N  009° 04,813’ E 

      
 

 

durch 
by  

zwischen 
between 53° 52,993’ N  009° 04,540’ E 

    53° 53,075’ N  009° 04,813’ E 
      
Streiche 
Delete 
  

zwischen 
between 53° 53,08’ N  009° 04,81’ E 

 
   

53° 53,34’ N  009° 04,81’ E 
53° 53,33’ N  009° 04,54’ E 

 
      

Trage ein 
Insert 
 

 

und streiche 
and delete  

dicht dabei 
close by  53° 52,149’ N  009° 04,815’ E 

       
 

 

und streiche 
and delete  

dicht dabei 
close by  53° 52,534’ N  009° 06,253’ E 

 

(WSA Elbe-Nordsee 14/21; WSA Elbe-Nordsee, Survey 79155/21) 15/21 
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1.5 

Ostsee/Baltic Sea 

 
 

40 

INT 1201 

Letzte NfS:  

11/21 

S-lich Smygehamn – W-lich TSS in Bornholmsgat  

 

Trage ein 

Insert 
 

     55° 04,11’ N  013° 22,86’ E 

 

     

55° 08,45’ N  013° 25,41’ E 
55° 02,63’ N  013° 29,32’ E 
55° 08,25’ N  013° 33,45’ E 
55° 05,38’ N  013° 38,99’ E 
55° 08,14’ N  013° 46,68’ E 
55° 03,76’ N  013° 46,94’ E 
55° 07,96’ N  013° 55,63’ E 
55° 05,38’ N  013° 57,64’ E 
55° 07,24’ N  014° 03,10’ E 

 

(SE 852/15761/21) 15/21 

 

 

 
 

1515 

INT 1298 

Letzte NfS:  

07/21 

W-lich Wyspa Długi Ostrów  

 

 
Plan C      

Trage ein 

Insert 
 

 

Iso.R.4s 

KP-E 

und streiche 

and delete  KP-E 

dicht dabei 

close by 53° 34,118’ N  014° 35,373’ E 
       
 

 

Iso.R.4s 

KP-F 

und streiche 

and delete  KP-F 

dicht dabei 

close by 53° 33,868’ N  014° 35,535’ E 
 

(PL 13-14/144/21) 15/21 
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Beilagen/Enclosures 
 

 
 

 DE. BG Verkehr, Dienststelle Schiffs-
sicherheit. Überarbeitete Empfehlungen für 
die sichere Anwendung von Schädlingsbe-
kämpfungsmitteln auf Schiffen 

  DE. BG Verkehr, Ship Safety Division. Re-
vised Recommendations on the safe use of 
pesticides in ships  

(VkBl. 5/64/21) 15/21 
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2.1 

Teil 2/Part 2 
Berichtigungen zu den Seebüchern/Corrections to nautical publications 
 

(Gültig bis zur nächsten Ausgabe) 

(Valid till next edition) 

 

 
 

keine/nil 
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3.1 

Teil 3/Part 3 
Mitteilungen/Notifications 
 

 
 

 DE. BSH. Öffentliche Bekanntmachung des 
Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydro-
graphie im Verfahren zur Eignungsprüfung 
der Flächen N-7.2, N-3.5, N-3.6  

  DE. BSH. Public notification of the Federal 
Maritime and Hydrographic Agency in the 
process to examine the suitability of sites N-
7.2, N-3.5 and N-3.6 

   

Veröffentlichung von entscheidungserheblichen 
Berichten, die dem BSH erst nach Beginn des 
Beteiligungsverfahrens vorlagen 

 Public display of decision-relevant reports which 
were only available to the BSH after the begin-
ning of the participation procedure 

   

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 
(BSH) hat im Verfahren zur Eignungsprüfung der 
Flächen N-7.2, N-3.5 und N-3.6 im Rahmen der 
durchzuführenden strategischen Umweltprüfung 
(SUP) einen Entwurf der Eignungsprüfung, der Eig-
nungsfeststellung für die jeweiligen Flächen am 
15.03.2021 ausgelegt und dies am 12.03.2021 öf-
fentlich bekanntgemacht. Auf die Veröffentlichung 
wird verwiesen. 
 

 The Federal Maritime and Hydrographic Agency 
(Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie – 
BSH) has published the draft of the suitability exami-
nation, the determination of suitability and the draft 
environmental reports for the respective sites within 
the strategic environmental assessment (SEA) in the 
process to examine the suitability of sites N-7.2,  
N-3.5 and N-3.6 on 12 March 2021 and put the doc-
uments on public display on 15 March 2021. Refer-
ence is made to the public notification. 

   

Mit der Auslegung der Entwürfe im Rahmen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung zur SUP hat das BSH auch 
die ihm zu diesem Zeitpunkt vorliegenden entschei-
dungserheblichen Berichte entsprechend § 42 Abs. 1 
i. V. m. § 19 Abs. 2 Nr. 2 Gesetz über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVPG) ausgelegt und veröffent-
licht. 

 With the public display of drafts in the participation 
procedure of the SEA process the BSH has pub-
lished and publically displayed decision-relevant 
reports which were available to the BSH at the time 
being according to Section 42 para. 1 in conjunction 
with Section 19 para. 1 number 2 of the Federal Law 
on the Environmental Impact Assessment (UVPG). 

   

Nach dem Beginn des Beteiligungsverfahrens liegen 
dem BSH nun weitere Informationen vor, die für die 
Entscheidung von Bedeutung sein können. Um diese 
Informationen auch im Rahmen der Erörterung be-
handeln und diskutieren zu können, hat das BSH 
diese auf seiner Internetseite (www.bsh.de  The-
men  Offshore  Flächenvoruntersuchung) ver-
öffentlicht.  

 After the start of the participation procedure, the BSH 
has now received further information that may be 
relevant to the decision. In order to be able to cover 
and discuss this information in the discussion hear-
ing, the BSH has published it on its website 
(www.bsh.de  Themen  Offshore  Flächen-
voruntersuchung). 

   

Weitere Informationen, die der Behörde erst nach 
Beginn des Beteiligungsverfahrens vorliegen, sind 
der Öffentlichkeit gemäß § 42 Abs. 1 i. V. m.  
§ 19 Abs. 3 UVPG nach den Bestimmungen des 
Umweltinformationsgesetzes (UIG), somit grundsätz-
lich nur auf Antrag, zugänglich zu machen. Durch die 
hier vorgesehene Veröffentlichung werden die Anfor-
derungen des § 19 Abs. 3 UVPG gewahrt. 

 Further information, which was not available to the 
authority until after the start of the participation pro-
cedure, must according to Section 42 para. 1 in con-
junction with Section 19 para. 3 UVPG be made 
available to the public in accordance with the provi-
sions of the environmental information act (Um-
weltinformationsgesetz – UIG), thus in principle only 
upon request. The publication provided for accord-
ingly complies with the requirements of Article 19 
para. 3 UVPG.  

   

Für die Öffentlichkeit und die betroffenen Behörden 
besteht die Gelegenheit, sich bis zum 17.05.2021 zu 
den weiteren nun veröffentlichten Informationen zu 
äußern. Mit Ablauf der Äußerungsfrist sind alle Äuße-
rungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen 
privatrechtlichen Titeln beruhen. 
 
Aufgrund des gesetzlich vorgegebenen Zeitrahmens 
für den Abschluss der Eignungsprüfung ist die Frist 
zur Äußerung grundsätzlich nicht verlängerbar. 

 The public and the authorities concerned have the 
opportunity to comment on the further information 
until 17 May 2021. After this date, all statements that 
are not based on specific titles under private law are 
excluded. 
 
 
Due to the legally set time frame for the completion 
of the suitability examination, the deadline for submit-
ting comments is generally not extendable. 

   

  

http://www.bsh.de/
http://www.bsh.de/
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3.2 

Es wird darum gebeten, die Stellungnahmen bzw. 
Äußerungen zu richten an: 
 
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 
Abteilung O/O33 (Ordnung des Meeres)  
Bernhard-Nocht-Str. 78 
20359 Hamburg 

 Please send your comments to 
 
 
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 
Abteilung O/O33 (Ordnung des Meeres)  
Bernhard-Nocht-Str. 78 
20359 Hamburg 

   

oder per E-Mail an EingangOdM@bsh.de 
 
Im Auftrag  
 
Mirko Grüter 
 
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie  
 
Hamburg, den 16.04.2021 
 
 
 

 or by e-mail to EingangOdM@bsh.de 
 
For the Federal Maritime and Hydrographic Agency 
 
Mirko Grüter 
 
 
 
Hamburg, 16 April 2021 

Az.: 0800O2-5510/002/3 
 

 File ref.: 0800O2-5510/002/3 

(BSH O3/21) 15/21 
 
 
 
 

 DE. Nordsee. BSH. Bekanntmachung über die 
öffentliche Auslegung des Planfeststellungs-
beschlusses für die Errichtung und den Be-
trieb des Offshore-Windparks „Gode Wind 3“ 

  DE. North Sea. BSH. Announcement regard-
ing public inspection of the plan approval 
decision for the construction and operation 
of the offshore-windfarm “Gode Wind 3”  

   

Bekanntmachung des Bundesamtes für Seeschiff-
fahrt und Hydrographie über die Auslegung des 
Planfeststellungsbeschlusses vom 26.03.2021 für die 
Errichtung und den Betrieb des Offshore-Windparks 
„Gode Wind 3“ in der deutschen ausschließlichen 
Wirtschaftszone (AWZ) der Nordsee nebst den da-
zugehörenden planfestgestellten Unterlagen. 

 Announcement of the Federal Maritime and Hydro-
graphic Agency (Bundesamt für Seeschifffahrt und 
Hydrographie) of the public inspection of the plan 
approval decision dated on 26 March for the con-
struction and operation of the offshore wind farm 
“Gode Wind 3” in the German Exclusive Economic 
Zone (EEZ) of the North Sea along with the associ-
ated approved planning documents. 

   

I. 
Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 
hat gemäß § 45 Windenergie-auf-See-Gesetz 
(WindSeeG) in Verbindung mit § 74 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes (VwVfG) am 26.03.2021 
den Planfeststellungsbeschluss für das o. g. Vorha-
ben – Az. BSH/5111/Gode Wind 3/PFV/O3103 – 
erlassen. 

 I. 
The plan approval decision for the aforesaid project 
was issued on 26 March 2021 (file ref. 
BSH/5111/Gode Wind 3/PFV/O3103) based on Sec-
tion 45 of the Offshore Wind Energy Act (Windener-
gie-auf-See-Gesetz – WindSeeG) in connection with 
Section 74 of the Administrative Procedure Act (Ver-
waltungsverfahrensgesetz – VwVfG). 

   

Gemäß § 74 Abs. 4 Satz 2 VwVfG ist eine Ausferti-
gung des mit einer Rechtsbehelfsbelehrung verse-
henen Beschlusses und eine Ausfertigung des fest-
gestellten Plans zur Einsicht auszulegen. 

 In accordance to Section 74 para. 4 sentence 2 
VwVfG the planning approval decision including an 
information on legal remedies as well as a copy of 
the approved plan has to be put on public display. 

   

Gemäß § 3 Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG) 
wird die öffentliche Auslegung durch eine Veröffentli-
chung im Internet ersetzt. Die Auslegung in den 
Bibliotheken gilt nur als zusätzliches Informationsan-
gebot. 

 In accordance with Section 3 of the Planning Securi-
ty Act (Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG)), 
public display is replaced by publication on the Inter-
net. The display in the libraries is only considered as 
an additional information offer. 

   

Gemäß § 73 Nr. 1 WindSeeG erfolgen Bekanntma-
chungen des BSH auf seiner Internetseite sowie in 
den Nachrichten für Seefahrer (Amtliche Veröffentli-
chung für die Seeschifffahrt des Bundesamtes für 
Seeschifffahrt und Hydrographie). 

 Pursuant to Section 73 No. 1 WindSeeG, an-
nouncements by the BSH are made on its website 
and in the Notices to Mariners (official publication for 
maritime navigation of the Federal Maritime and 
Hydrographic Agency). 
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3.3 

Für das o. g. Vorhaben war eine Umweltverträglich-
keitsprüfung nach dem Umweltverträglichkeitsprü-
fungsgesetz (UVPG) durchzuführen. Der Planfest-
stellungsbeschluss zur Zulassung des Vorhabens 
enthält daher mindestens die Angaben nach § 26 
Abs. 1 UVPG.  

 An environmental impact assessment had to be 
carried out for the above-mentioned project in ac-
cordance with the Environmental Impact Assessment 
(EIA) Act (UVPG). The planning approval decision for 
the approval of the project therefore contains at least 
the information required by Section 26 para. 1 
UVPG. 

   

II. 
Eine digitale Ausfertigung des Planfeststellungsbe-
schlusses samt den festgestellten und nachrichtli-
chen Planunterlagen wird gemäß § 3 PlanSiG in der 
Zeit vom 19.04.2021 bis 02.05.2021, jeweils ein-
schließlich, auf der Internetseite des Bundesamtes 
für Seeschifffahrt und Hydrographie 
https://www.bsh.de unter Bekanntmachungen veröf-
fentlicht. 

 II. 
A digital copy of the planning approval decision to-
gether with the established and indicative planning 
documents is available in accordance with § 3 Plan-
SiG in the time of from 19 April 2021 up to and 
including 2 May 2021 published on the website of 
the Federal Maritime and Hydrographic Agency 
https://www.bsh.de under Announcements. 

   

III. 
Als zusätzliches Informationsangebot gemäß § 3 
Abs. 2 PlanSiG liegt eine Ausfertigung des Planfest-
stellungsbeschlusses samt den festgestellten und 
nachrichtlichen Planunterlagen in der Zeit vom 
19.04.2021 bis 02.05.2021, jeweils einschließlich, 
während der Dienststunden zur Einsicht aus im 
 
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 
– Bibliothek – 
Bernhard-Nocht-Straße 78 
20359 Hamburg 

 III. 
As additional information pursuant to Section 3 para. 
2 PlanSiG, a copy of the plan approval decision 
together with the established and indicative plan 
documents is available at the following times from  
19 April 2021 up to and including 2 May 2021 at  
 
 
Federal Maritime and Hydrographic Agency 
– Library – 
Bernhard-Nocht-Straße 78 
20359 Hamburg 

Montag, Mittwoch und 
Donnerstag 09:00–15:00 Uhr 
Dienstag  09:00–16:00 Uhr 
Freitag  09:00–14:30 Uhr 
 
und im  
 
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 
– Bibliothek – 
Neptunallee 5 
18057 Rostock 
 
Montag, Mittwoch und  
Donnerstag 08:30–11:30 Uhr und 
   13:00–15:00 Uhr 
Freitag  08:30–11:30 Uhr und 
   13:00–14:00 Uhr 
Dienstag  geschlossen. 
 
Der Inhalt der im Internet veröffentlichten Unterlagen 
ist maßgeblich. 

 Monday, Wednesday and 
Thursday 0900–1500 
Tuesday  0900–1600 
Friday  0900–1430 
 
and at 
 
Federal Maritime and Hydrographic Agency 
– Library – 
Neptunallee 5  
18057 Rostock 
 
Monday, Wednesday and 
Thursday 0830–1130 and 
   1300–1500 
Friday  0830–1300 and 
   1300–1400 
Tuesday  closed. 
 
The content of the documents published on the In-
ternet shall be authoritative. 

   

IV. 
Es wird darauf hingewiesen, dass mit Ende der Aus-
legungsfrist der Planfeststellungsbeschluss den nicht 
bekannten Betroffenen und auch denjenigen, denen 
Rechtsbehelfe nach dem Umwelt-Rechtsbehelfs-
gesetz zustehen, als bekannt gegeben gilt. Unab-
hängig davon gilt der Planfeststellungsbeschluss 
denjenigen gegenüber, denen der Planfeststellungs-
beschluss individuell zugestellt worden ist, mit der 
Zustellung als bekannt gegeben. 

 IV. 
With the end of the inspection period the other par-
ties affected and to those who are entitled to appeal 
under the Environmental Remedies Act, shall be 
regarded as having been notified. Irrespective of this, 
the planning consent shall be deemed to have been 
notified to those to whom the approval has been 
individually served upon delivery. 
 

   

Der Planfeststellungsbeschluss kann nach der öffent-
lichen Bekanntmachung bis zum Ablauf der Rechts-
behelfsfrist von den Betroffenen und von denjenigen, 
die Einwendungen erhoben haben, schriftlich oder 
elektronisch angefordert werden. 

 After the public announcement has expired until the 
end of the period for appeal the planning approval 
decision may be requested in writing or electronically 
by the parties concerned and by those who have 
raised objections. 
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V. 
Eine digitale Ausfertigung des Planfeststellungsbe-
schlusses wird gemäß § 27 UVPG auch im UVP-
Portal des Bundes unter www.uvp-portal.de veröf-
fentlicht. 

 V. 
A digital copy of the planning approval decision is 
also published on the federal EIA portal (UVP Portal) 
at www.uvp-portal.de in accordance with Section 27 
UVPG. 

   

VI. 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen den Planfeststellungsbeschluss kann inner-
halb eines Monats nach Bekanntgabe Klage bei dem 
Hamburgischen Oberverwaltungsgericht (Anschrift: 
Lübeckertordamm 4, 20099 Hamburg) erhoben wer-
den. 
 
Im Auftrag  
 
Ulrich Seewald 
 
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie  
 
Hamburg, den 16.04.2021 

 VI. 
Instruction on right to appeal: 
Action to this planning approval notice may be filed 
within one month after notification at the Hamburg 
Higher Administrative Court (Lübeckertordamm 4, 
20099 Hamburg). 
 
 
For the Federal Maritime and Hydrographic Agency 
 
Ulrich Seewald 
 
 
 
Hamburg, 16 April 2021 
 

Az.: BSH/Gode Wind 3/PFV/O3103  File ref.: BSH/Gode Wind 3/PFV/O3103 
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 DE. BG Verkehr, Dienststelle Schiffssicher-
heit. Überarbeitete Empfehlungen für die 
sichere Anwendung von Schädlingsbekämp-
fungsmitteln auf Schiffen 

  DE. BG Verkehr, Ship Safety Division. Re-
vised Recommendations on the safe use of 
pesticides in ships  

   

Die Dienststelle Schiffssicherheit der BG Verkehr hat  
die Korrektur der Übersetzung des Rundschreibens 
des Schiffsicherheitsausschusses, MSC.1/Rund-
schreiben 1358 „Überarbeitete Empfehlungen für die 
sichere Anwendung von Schädlingsbekämpfungsmit-
teln auf Schiffen“, in deutscher Sprache amtlich be-
kannt gemacht. Die Bekanntmachung wurde im 
Verkehrsblatt vom 15. März 2021 veröffentlicht und 
ist als Beilage in der Mitte des Heftes abgedruckt. 

 The BG Verkehr (German Social Accident Insurance 
Institution for Commercial Transport, Postal Logistics 
and Telecommunication) has published the corrected 
translation of the circular MSC.1/Circ. 1358, “Revised 
Recommendations on the safe use of pesticides in 
ships” of the Maritime Safety Committee. The Notifi-
cation has been published in the “Verkehrsblatt” 
(Gazette of the Federal Ministry of Transport) of 15 
March 2021 and is included as an insert in German 
language in the centre of this issue. 

(VkBl. 5/64/21) 15/21 
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die sichere Anwendung von Schädlingsbekämp-
fungsmitteln auf Schiffen (MSC/Rundschreiben 612) 
angenommen, die vom Unterausschuss „Container 
und Ladungen“ auf seiner 32. Sitzung vorgeschlagen 
worden waren.

2  Der Schiffssicherheitsausschuss hat auf seiner 
87. Sitzung (12. bis 21. Mai 2010) die überarbeiteten
Empfehlungen für die sichere Anwendung von
Schädlingsbekämpfungsmitteln auf Schiffen gemäß
 SOLAS-Regel VI/4 angenommen, die vom Unteraus-
schuss „Gefährliche Güter, feste Ladungen und Con-
tainer“ auf seiner 14. Sitzung vorgeschlagen worden
waren und deren Wortlaut in der Anlage zu diesem
Rundschreiben wiedergegeben ist.

3  Die Regierungen der Mitgliedstaaten werden aufge-
fordert, die zuständigen Behörden, Seeleute, Be-
gaser, Begasungs- und Schädlingsbekämpfungsmit-
telhersteller und andere Betroffene über diese 
überarbeiteten Empfehlungen in Kenntnis zu setzen.

4  Dieses Rundschreiben ersetzt MSC/Rundschreiben 
612, in der durch MSC/Rundschreiben 689 und MSC/
Rundschreiben 746 geänderten Fassung.

***

Anlage 

Überarbeitete Empfehlungen für die sichere 
 Anwendung von Schädlingsbekämpfungsmitteln 

auf Schiffen

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung

2 Verhütung von Schädlingsbefall

2.1 Wartung und Hygiene

2.2 Stellen, an denen Schädlingsbefall vorwiegend 
auftritt

3 Chemische Bekämpfung von Insektenbefall

3.1 Verfahren der chemischen Insektenbekämpfung

3.1.1  Arten der Insektenbekämpfungsmittel und Ver-
fahren der Insektenbekämpfung

3.1.2 Kontakt-Insektenbekämpfungsmittel

3.1.3 Begasungsmittel

3.1.4 Begasung mit Belüftung im Hafen

3.2 Insektenbekämpfung in leeren Laderäumen

3.3 Insektenbekämpfung in Vorratsräumen, Kombü-
sen und Unterkunftsräumen für Besatzung und 
Fahrgäste

3.4 Insektenbekämpfung in Ladungen und angren-
zenden Bereichen

3.5 Beförderung von begasten Frachtcontainern, 
Leichtern und anderen Beförderungseinheiten 
auf einem Schiff

Nr. 64 Korrektur des Rundschreibens 
MSC.1/Rundschreiben 1358. Veröf
fentlicht im Verkehrsblatt 2011, Heft 1 
S. 19, „ Überarbeitete Empfehlungen
für die sichere Anwendung von
Schädlingsbekämpfungsmitteln
auf Schiffen“.

Hamburg, den 18. Februar 2021 
Az.: 11-3-0

Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft 
Post-Logistik 

Telekommunikation 
– Dienststelle Schiffssicherheit –

i. A.
K. Krüger

Dienststellenleiter

Übersetzungsfehler

Aufgrund von Übersetzungsfehlern ersetzt diese Veröffent-
lichung die oben aufgeführte Veröffentlichung von 2011.

Wir bitten um entsprechende Veröffentlichung des kor-
rekten Textes.

MSC.1/Circ.1358 
30. Juni 2010

Empfehlungen für die sichere Anwendung von 
Schädlingsbekämpfungsmitteln auf Schiffen

1  Der Schiffssicherheitsausschuss hat auf seiner 62. 
Sitzung (24. bis 28. Mai 1993) die Empfehlungen für 

Auszug aus dem Verkehrsblatt Amtlicher Teil
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4 Bekämpfung von Nagetieren

4.1 Allgemeines

4.2 Begasung und Auslegen von Ködern

4.3 Köder für Nagetiere – für die Anwendung durch 
Besatzungsmitglieder zugelassene chronische 
Gifte

5 Vorschriften für die Anwendung von Schäd
lingsbekämpfungsmitteln

5.1 Nationale und internationale Regelungen zur An-
wendung von Schädlingsbekämpfungsmitteln

6 Sicherheitsmaßnahmen – Allgemeines

6.1 Schädlingsbekämpfungsmittel

6.2 Versprühen in Räumen und auf Oberflächen

6.3 Begasung

6.4 Schädlingsbekämpfungsmittel-Exposition, die 
sich als Erkrankung bemerkbar macht

Anlage: Schädlingsbekämpfungsmittel, die für eine An-
wendung an Bord von Schiffen geeignet sind

1 Einleitung

1.1 Diese Empfehlungen sind vom Unterausschuss 
„Gefährliche Güter, feste Ladungen und Contai-
ner“ unter der Leitung des Schiffssicherheitsaus-
schusses der Internationalen Seeschifffahrts-Or-
ganisation (IMO) erarbeitet worden.

1.2 Insekten und Nagetiere sind aus verschiedenen 
Gründen auf Schiffen unerwünscht. Abgesehen 
davon, dass sie als unästhetisch und störend 
empfunden werden, können Schädlinge die Aus-
rüstung beschädigen, Krankheiten und Infektio-
nen übertragen, Nahrungsmittel in Kombüsen 
und Vorratsräumen verseuchen/verunreinigen 
und Schäden an den Ladungen verursachen, die 
zu wirtschaftlichen oder anderen Verlusten füh-
ren. Nur wenige Schädlingsbekämpfungsmittel 
sind für die Anwendung gegen alle Arten von 
Schädlingen, die an Bord oder in verschiedenen 
Teilen des Schiffes auftreten können, geeignet. 
Es ist deshalb erforderlich, dass die Hauptkate-
gorien der Schädlingsbekämpfungsmittel einzeln 
betrachtet werden.

1.2.1 Insekten in Laderäumen und Ladungen

1.2.1.1 Insekten und Milben in pflanzlichen und tieri-
schen Produkten können mit Gütern in die Lade-
räume eingeschleppt werden (eingeschleppter 
Befall); sie können sich dort von einer Produktart 
auf eine andere ausbreiten (Querbefall) und kön-
nen dort verbleiben, um nachfolgende Ladungen 
zu befallen (Restbefall). Ihre Bekämpfung kann 
erforderlich sein, um die Anforderungen der 
Pflanzengesundheit (phytosanitäre Anforderun-
gen) zwecks Verhinderung der Ausbreitung von 
Schädlingen einzuhalten, und um Befall und Ver-
seuchung/Verunreinigung oder Beschädigung 
von Ladungen mit Nahrungs- und Futtermitteln 

zu verhindern.* In schweren Fällen eines Befalls 
von Schüttgütern, wie beispielsweise Getreide, 
kann eine übermäßige Selbsterhitzung eintreten.

1.2.2 Nagetiere

1.2.2.1 Nagetiere sollen nicht nur wegen der Schäden, 
die sie an der Ladung oder der Ausrüstung des 
Schiffes anrichten können, bekämpft werden, 
sondern auch wegen der Verhinderung der Aus-
breitung von Krankheiten entsprechend den In-
ternationalen Gesundheitsvorschriften.

1.3 Die folgenden Abschnitte enthalten Anleitungen 
für Kapitäne bei der Anwendung von Schäd-
lingsbekämpfungsmitteln** im Hinblick auf die 
Sicherheit von Personen und zur Vermeidung 
von übermäßigen Rückständen giftiger Wirk-
stoffe in Nahrungs- und Futtermitteln. Die Hin-
weise umfassen Schädlingsbekämpfungsmittel, 
die für die Bekämpfung von Insekten*** und Na-
getieren in leeren und beladenen Laderäumen, 
in Unterkunftsräumen für Besatzung und Fahr-
gäste und Vorratsräumen angewendet werden. 
Die geltenden Empfehlungen der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO), der Internationalen 
Arbeitsorganisation (IAO) und der Ernährungs- 
und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten 
Nationen (FAO) sind hinsichtlich der Rückstände 
von Schädlingsbekämpfungsmitteln und der 
Arbeitssicherheit beachtet worden.

2 Verhütung von Schädlingsbefall

2.1 Wartung und Hygiene

2.1.1 Laderäume, die Bodenwegerung auf Tankdecken 
und andere Teile des Schiffes sollen in einem gu-
ten Erhaltungszustand gehalten werden, um ei-
nen Befall zu verhüten. Viele Häfen der Welt ha-
ben Verordnungen und Richtlinien, die sich 
speziell mit dem Erhaltungszustand von Schiffen, 
die für die Beförderung von Getreide vorgesehen 
sind, befassen; beispielsweise sollen Verscha-
lungen, Boden und Seitenwegerungen getreide-
dicht sein.

2.1.2 Sauberkeit und gute Ordnung sind als Mittel für 
die Schädlingsbekämpfung auf Schiffen ebenso 
wichtig wie in einer Wohnung, einem Lagerhaus, 
einer Mühle oder einer Fabrik. Da Insekten auf 
Schiffen in Abfällen auftreten und sich dort ver-
mehren, kann durch einfache, sorgfältige Reini-
gungsmaßnahmen viel zur Verhinderung ihrer 
Vermehrung getan werden. Kastenträger und 
Versteifungen füllen sich beispielsweise während 
des Löschens mit Ladungsresten und können, 
falls sie nicht sauber gehalten werden, der Aus-

 * Hinweise auf Nahrungs- und Futtermittel umfassen sowohl Rohstof-
fe als auch verarbeitete Produkte.

 ** Der im Text verwendete Begriff Schädlingsbekämpfungsmittel um-
fasst Insektenbekämpfungsmittel (Insektizide), Begasungsmittel und 
Nagetierbekämpfungsmittel (Rodentizide). Beispiele einiger häufig 
verwendeter Schädlingsbekämpfungsmittel sind in der Anlage auf-
geführt.

 *** Der im Text verwendete Begriff Insekten beinhaltet auch Milben.

Auszug aus dem Verkehrsblatt Amtlicher Teil
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gangspunkt für schweren Schädlingsbefall sein. 
Es ist deshalb wichtig, während des Löschens 
alle Ladungsreste von Querrahmen und Längs-
trägern bzw. Unterzügen des Decks gründlich zu 
entfernen; dies erfolgt am besten, wenn die La-
dungsoberfläche eine für die bequeme Reinigung 
geeignete Höhe hat. Falls vorhanden, können 
Industriestaubsauger für die Reinigung von La-
deräumen und Einbauten nützlich sein.

2.1.3 Das bei der Reinigung gesammelte Material soll 
sofort entsorgt oder behandelt werden, damit ein 
Entweichen der Insekten und ihre Ausbreitung in 
andere Bereiche des Schiffes oder ihre sonstige 
Verbreitung verhindert werden kann. Im Hafen 
kann es verbrannt oder mit einem Schädlingsbe-
kämpfungsmittel behandelt werden; in vielen Län-
dern darf derartiges Material nur unter Pflanzen-
schutzaufsicht an Land gebracht werden. Falls 
eine Entsorgung an Land nicht möglich ist, soll 
das Material (Fegsel) auf hoher See über Bord ge-
geben werden. Wird ein Teil des Schiffes begast, 
darf das Material dem Gas ausgesetzt werden.

2.2 Stellen, an denen Schädlingsbefall vorwie
gend auftritt

2.2.1 Bodenwegerung auf Tankdecken: Falls zwischen 
den einzelnen Planken der Bodenwegerung 
Spalten entstehen, was häufig vorkommt, kön-
nen Nahrungs- und Futtermittel in den darunter 
befindlichen Raum gelangen und für unbegrenz-
te Zeit einen Befallsherd bilden. Insekten, die sich 
in diesem Raum entwickelt haben, können ohne 
weiteres in Nahrungs- und Futtermittelladungen 
eindringen und dort einen Ausgangspunkt für 
weiteren Befall bieten.

2.2.2 Mittellängsschotte im Zwischendeck, hölzerne 
Lukenschächte (Feeder) und Kästen werden oft 
für mehrere Reisen an Ort und Stelle belassen 
und bilden wegen ihrer Konstruktion häufig einen 
Befallsherd. Nach dem Löschen einer Getreide-
ladung sollen Persenninge bzw. Abdeckkleider 
und Latten, welche die schmalen Spalten oder 
Fugen zwischen den Planken abdecken, entfernt 
und beseitigt werden, bevor die Laderäume ge-
reinigt oder ausgewaschen werden. Diese Abde-
ckungen sollen in Vorbereitung auf die nächste 
Ladung durch neues Material ersetzt werden.

2.2.3 Querträger und Längsträger bzw. Unterzüge zur 
Abstützung von Decks und Lukenöffnungen kön-
nen aus einer L-förmigen Konstruktion bestehen. 
Bei diesen Trägern gib es vorstehende Kanten, 
auf denen Getreide liegen bleiben kann, wenn 
Schüttladungen gelöscht werden. Diese Vor-
sprünge werden an unzugänglichen Stellen bei 
Reinigungsarbeiten häufig übersehen.

2.2.4 Isolierte Maschinenraumschotte: Wenn die Lade-
raumseite eines Maschinenraumschotts mit einer 
hölzernen Wegerung isoliert ist, füllen sich die 
Hohlräume und Fugen zwischen den Planken 
häufig mit Getreide und anderem Material. 
Manchmal sind die Hohlräume mit Isoliermaterial 
ausgefüllt, das stark befallen werden kann und 

dann als Brutplatz für Insekten dient. Zeitweilig 
vorhandene Holzschotte können auch eine idea-
le Brutstätte für Insekten sein, insbesondere in 
feuchtem Zustand wie z. B. bei Verwendung von 
frischem Schnittholz.

2.2.5 Schweißlatten: Die Fugen in den Wegerungslat-
tenhalterungen sind ideale Stellen, an denen sich 
Ladungsreste festsetzen und Insekten einnisten 
können.

2.2.6 Bilgen: Hier werden häufig Insekten in Ansamm-
lungen von Nahrungs- und Futtermitteln gefun-
den.

2.2.7 Mantelrohre für elektrische Kabel: Manchmal 
wird die Metallblechabdeckung durch Stückgüter 
beschädigt, und wenn später Getreide als Schütt-
ladung übernommen wird, können sich die Man-
telrohre vollständig füllen. Diese Getreidereste 
sind häufig stark befallen. Beschädigte Mantel-
rohre sollen sofort repariert werden oder sie sol-
len, sofern möglich, durch Stahlbänder ersetzt 
werden, die leichter zu reinigen sind.

2.2.8 Andere Stellen, an denen sich Ladungsreste an-
sammeln und Insekten sich einnisten und ver-
mehren können, sind:

.1 der Bereich unter Persenningen bzw. Ab-
deckkleidern, die zur Abdeckung von Bilge-
wegerungen und manchmal von Bodenwe-
gerungen auf Tankdecken verwendet werden;

.2 Rohrkästen, insbesondere wenn sie beschä-
digt sind;

.3 Ecken, in denen häufig altes Getreide gefun-
den wird;

.4 Spalten oder Fugen an den Einspannungen 
der Bauteile, Spanten oder Rahmen und 
Unterfütterungen;

.5 hölzerne Abdeckungen von Mannlöchern 
oder Brunnen, die zu Doppelbodentanks 
oder anderen Räumen führen;

.6 Spalten oder Fugen in der hölzernen Schutz-
abdeckung des Wellentunnels;

.7 unter rostigen Abblätterungen oder alter 
 Farbe auf der Innenseite der Schiffskörper-
beplattung;

.8 abnehmbare Getreideschotte;

.9 Stauholz, leere Säcke und gebrauchtes Se-
parationsmaterial; und

.10 das Innere von Magazinen.

3 Chemische Bekämpfung von Insektenbefall

3.1 Verfahren der chemischen Insektenbekämp
fung

3.1.1 Arten der Insektenbekämpfungsmittel und 
Verfahren der Insektenbekämpfung

3.1.1.1 Um zu verhindern, dass sich Insekten dauerhaft 
in Laderäumen und anderen Bereichen eines 
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Schiffes festsetzen, ist der Einsatz chemischer 
Giftstoffe der einen oder anderen Art für die Be-
kämpfung erforderlich. Die verfügbaren Stoffe 
können zweckmäßigerweise in zwei Gruppen 
unterteilt werden, nämlich in Kontaktgifte und 
Begasungsmittel. Die Auswahl des Mittels und 
das Anwendungsverfahren richten sich nach der 
Art der Güter, dem Ausmaß und Ort des Befalls, 
der Art und den Gewohnheiten der festgestellten 
Insekten, den klimatischen und sonstigen Bedin-
gungen. Empfohlene Behandlungsverfahren wer-
den von Zeit zu Zeit geändert oder abgewandelt, 
um neue Entwicklungen zu berücksichtigen.

3.1.1.2 Der Erfolg einer chemischen Behandlung ist nicht 
nur von der schädlingsbekämpfenden Wirkung 
des verwendeten Mittels abhängig. Es muss fer-
ner eine Beurteilung/Einschätzung der Erforder-
nisse und Grenzen der verschiedenen, verfügba-
ren Verfahren erfolgen. Besatzungsmitglieder 
können kleinere oder punktuelle Behandlungen 
durchführen, sofern sie die Gebrauchsanweisun-
gen des Herstellers befolgen und darauf achten, 
dass der gesamte Befallsbereich erfasst wird. 
Umfangreiche oder gefährliche Anwendungen, 
einschließlich Begasung oder Versprühen in der 
Nähe von Nahrungs- und Futtermitteln, gehören 
jedoch in die Hände von sachkundigen Bega-
sungsleitern, die den Kapitän über die aktiven 
Bestandteile des verwendeten Giftstoffes und die 
mit der Anwendung verbundenen Gefahren so-
wie die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen 
unterrichten sollen.

3.1.2 KontaktInsektenbekämpfungsmittel

3.1.2.1 Raumbehandlung – Insektenbekämpfungsmittel 
können als feine Flüssigkeitströpfchen oder Teil-
chen eines festen Stoffes in der Luft verteilt wer-
den. Es gibt verschiedene Arten von Geräten zur 
Erzeugung und Verteilung solcher Tröpfchen 
oder Teilchen. Diese Behandlungsmethode tötet 
fliegende Insekten und betrifft den oberflächli-
chen Befall dort, wo Insekten mit den Teilchen in 
Kontakt kommen, während es nur zu begrenzten 
Wirkungen der Rückstände der Schädlingsbe-
kämpfungsmittel auf Oberflächen durch den Nie-
derschlag der Teilchen kommt.

3.1.2.2 Für die Verwendung in Laderäumen können 
Raumzerstäubung und Sprühnebel auf verschie-
dene Art erzeugt werden. Dazu gehören Nebel-
erzeuger, in denen Insektenbekämpfungsmittel in 
Form einer Flüssigkeit oder eines groben Sprüh-
mittels verdampft werden. Die auf diese Art ver-
dampften Insektenbekämpfungsmittel können 
bei Abkühlung in kühler Luft zu feinen Tröpfchen 
kondensieren. Feine Tröpfchen können aber 
auch durch eine geeignete Zubereitung mit Hilfe 
von Zerstäubungsdüsen, Venturisystemen oder 
durch Fliehkraft mechanisch erzeugt werden. In-
sektentötender Rauch wird in Raucherzeugern 
einfach durch Entzündung des Stoffes erzeugt; 
solche Raucherzeuger sind für die Anwendung 
durch die Schiffsbesatzung geeignet.

3.1.2.3 Versuche haben gezeigt, dass dieser insekten-
tötende Rauch und Nebel sehr wirksam bei In-
sekten sein kann, die sich in Räumen wie etwa 
Laderäumen frei bewegen. Es kann jedoch kein 
nennenswertes Eindringen oder eine Insekten-
bekämpfung in tiefe Fugen oder Spalten, zwi-
schen oder unter Deckplanken, Bodenwegerun-
gen auf Tankdecken und Bilgewegerungen 
erreicht werden; dieses sind Stellen, an denen 
Insektenbefall normalerweise auftritt. Wo Insek-
ten tief verborgen sitzen, muss in der Regel ein 
Begasungsmittel angewendet werden.

3.1.2.4 Oberflächenbehandlung – Das Versprühen eines 
geeigneten Insektenbekämpfungsmittels kann 
auch zur Bekämpfung von Restbefall angewen-
det werden. Trotz der begrenzten Möglichkeiten 
dieses Verfahrens ist dies eine zweckmäßige Art 
der Insektenbekämpfung, da sie die Evakuierung 
von nicht behandelten Räumen nicht erforderlich 
macht. Es stehen verschiedene Zubereitungen 
zur Verfügung:

.1 emulgierbare Konzentrate und in Wasser dis-
pergierbare Pulverkonzentrate zur Verdün-
nung mit Wasser; und

.2 ölige Konzentrate zur Verdünnung mit einem 
geeigneten Trägeröl und für kleinräumige An-
wendung, gebrauchsfertige Zubereitungen, 
normalerweise in einem leichten Öl.

3.1.2.5 Je nach Umfang der erforderlichen Maßnahmen 
können handbetätigte oder maschinell angetrie-
bene Zerstäuber verwendet werden. Um die obe-
ren Bereiche einiger Laderäume zu erreichen, 
sind kraftbetriebene Geräte erforderlich, die ge-
nügend Druck erzeugen, um das Sprühmittel an 
die vorgesehenen Stellen zu bringen. Handsprüh-
geräte sind selten ausreichend. Rückensprühge-
räte, die genügend Druck erzeugen, um die be-
fallenen Bereiche zu erreichen, können verwendet 
werden. Diese Oberflächenbehandlung erzeugt 
einen Niederschlag, der für die zu diesem Zeit-
punkt anwesenden Insekten giftig ist sowie auch 
für diejenigen, die später über die behandelten 
Oberflächen laufen oder sich darauf niederlassen.

3.1.2.6 Wie bei der Vernebelung ist auch beim Versprü-
hen von Nachteil, dass das Insektenbekämp-
fungsmittel solche Insekten nicht tötet, die in un-
zugänglichen Teilen von Laderäumen verborgen 
sind. Insektentötende Sprühmittel in öligen Lö-
sungen oder wässerigen Emulsionen benötigen 
einige Zeit zum Trocknen und können für Perso-
nen gefährlich sein, die sich durch das Schiff 
 bewegen. Ladungen sollen nicht übernommen 
werden, bevor der Sprühmittel-Niederschlag ge-
trocknet ist.

3.1.2.7 Ergänzend zu den oben beschriebenen Verfahren 
können zur Schädlingsbekämpfung Insektenbe-
kämpfungsmittel-Lacke (Insektizid-Lacke) an 
den Verbindungsstellen in den Begrenzungen zu 
den Unterkunfts- und Kombüsenbereichen ent-
sprechend den Gebrauchsanweisungen des Her-
stellers aufgebracht werden. Handsprühgeräte 
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und tragbare Sprühdosen können in diesen Be-
reichen ebenfalls wirksam sein.

3.1.2.8 Während der Anwendung von Kontakt-Insekten-
bekämpfungsmitteln sollen unabhängig vom An-
wendungsverfahren alle nicht unmittelbar betei-
ligten Personen die zu behandelnden Bereiche 
mindestens so lange verlassen, wie es vom Her-
steller des betreffenden Insektenbekämpfungs-
mittels auf dem Etikett oder der Verpackung 
empfohlen wird.

3.1.3 Begasungsmittel

3.1.3.1 Begasungsmittel werden dort eingesetzt, wo 
Kontakt-Insektenbekämpfungsmittel unwirksam 
sind. Begasungsmittel wirken in der Gasphase, 
auch wenn sie als feste oder flüssige Zubereitun-
gen angewendet werden, die Gas entwickeln. 
Voraussetzung für eine wirksame und sichere An-
wendung ist, dass der behandelte Raum wäh-
rend der Expositionszeit gasdicht gemacht ist; 
dies kann je nach Art des Begasungsmittels und 
dessen verwendeter Konzentration, der Art der 
Schädlinge, der behandelten Ladungsgüter und 
der Temperatur von wenigen Stunden bis zu ei-
nigen Tagen schwanken. Zusätzliche Angaben zu 
den beiden am meisten verwendeten Bega-
sungsmitteln Methylbromid und Phosphin (Phos-
phorwasserstoff) sind in Absatz 5 der Anlage ent-
halten.

3.1.3.2 Da die Gase von Begasungsmitteln für Menschen 
giftig sind und ihre Anwendung besondere Gerä-
te und Kenntnisse erfordern, sollen sie nur von 
Sachkundigen und nicht von der Schiffsbesat-
zung eingesetzt werden.

3.1.3.3 Eine Evakuierung des begasten Raumes ist zwin-
gend erforderlich, und in einigen Fällen ist es er-
forderlich, das gesamte Schiff zu evakuieren (sie-
he 3.1.4 und Absatz 5 der Anlage).

3.1.3.4 Von dem Begasungsunternehmen, der Regie-
rungsstelle oder der zuständigen Behörde soll ein 
„verantwortlicher Begasungsleiter“ bestellt wer-
den. Er soll in der Lage sein, dem Kapitän zum 
Nachweis seiner Befähigung und Erlaubnis die 
entsprechenden Dokumente vorzulegen. Dem 
Kapitän sollen vom verantwortlichen Begasungs-
leiter schriftliche Anweisungen zu dem verwen-
deten Begasungsmittel, den damit verbundenen 
Gefahren und den vorzunehmenden sicherheits-
technischen Maßnahmen ausgehändigt werden; 
diese sollen in Anbetracht der hohen Toxizität 
aller häufig verwendeten Begasungsmittel sorg-
fältig befolgt werden. Die Anweisungen sollen in 
einer Sprache verfasst sein, die von dem Kapitän 
oder seinem Vertreter leicht verstanden wird.

3.1.4 Begasung mit Belüftung im Hafen

3.1.4.1 Begasung und Belüftung von Räumen soll immer 
im Hafen (am Schiffsliegeplatz oder auf Reede) 
durchgeführt werden. Es soll den Schiffen nicht 
gestattet sein, den Hafen zu verlassen, bevor 
eine Freigabebescheinigung vom verantwortli-
chen Begasungsleiter ausgestellt worden ist.

3.1.4.2 Vor der Anwendung der Begasungsmittel in Lade-
räumen soll die Besatzung das Schiff verlassen 
und so lange an Land bleiben, bis die „Gasfrei-
heit“ des Schiffes durch eine Freigabebescheini-
gung vom verantwortlichen Begasungsleiter oder 
einer anderen ermächtigten Person bestätigt wor-
den ist. Während dieses Zeitraums soll eine Wa-
che aufgestellt werden, die verhindert, dass un-
befugte Personen an Bord gehen oder Räume 
betreten; an den Gangways und an den Eingän-
gen zu den Unterkunftsräumen sollen deutlich 
sichtbar Warnzeichen angebracht werden.

3.1.4.3 Der verantwortliche Begasungsleiter soll wäh-
rend der gesamten Begasungszeit und anschlie-
ßend so lange, bis das Schiff für gasfrei erklärt 
wird, anwesend sein.

3.1.4.4 Am Ende der Begasungszeit trifft der verant-
wortliche Begasungsleiter die notwendigen 
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass sich das 
Begasungsmittel verflüchtigt. Werden Besat-
zungsmitglieder bei der Durchführung dieser 
Maßnahmen, wie beispielsweise das Öffnen von 
Luken, zu Hilfeleistungen herangezogen, sollen 
sie eine geeignete Atemschutzausrüstung tra-
gen und den Anordnungen des verantwortlichen 
Begasungsleiters strikt Folge leisten.

3.1.4.5 Der verantwortliche Begasungsleiter soll dem Ka-
pitän alle Räume schriftlich benennen, die für 
eine Wiederbesetzung durch wichtige Besat-
zungsmitglieder vor der Belüftung des Schiffes 
als sicher beurteilt werden.

3.1.4.6 In diesen Fällen soll der verantwortliche Bega-
sungsleiter während der gesamten Begasungs- 
und Belüftungszeit die Räume überwachen, die 
für Personen wieder freigegeben worden sind. 
Sollte die Gaskonzentration in einem dieser Be-
reiche die Arbeitsplatz-Grenzwerte überschrei-
ten, die in den Vorschriften des Flaggenstaates 
oder in den Vorschriften des Hafenstaates fest-
gelegt sind, in dem die Begasung durchgeführt 
wird, sollen die Besatzungsmitglieder den Be-
reich verlassen, bis Messungen ergeben, dass er 
für eine Wiederbesetzung sicher ist.

3.1.4.7 Unbefugte Personen sollen das Schiff erst wieder 
betreten dürfen, wenn festgestellt worden ist, 
dass es in allen Bereichen gasfrei ist, die Warn-
zeichen entfernt sind und der verantwortliche Be-
gasungsleiter die Freigabebescheinigung ausge-
stellt hat.

3.1.4.8 Die Freigabebescheinigung soll erst ausgestellt 
werden, wenn Messungen ergeben haben, dass 
sich alle Gasreste aus den leeren Laderäumen 
und angrenzenden Arbeitsräumen verflüchtigt 
haben, und alle Reste des Begasungsmittels ent-
fernt worden sind.

3.1.4.9 Unter Begasung stehende Räume sollen nur im 
äußersten Notfall betreten werden. Ist ein Betre-
ten unbedingt erforderlich, so sollen der verant-
wortliche Begasungsleiter und mindestens eine 
weitere Person, die eine für das verwendete Be-
gasungsmittel geeignete Schutzausrüstung tra-
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gen und mit einem Sicherheitsgurt und einer Ret-
tungsleine ausgerüstet sind, den Raum betreten. 
Für jede Rettungsleine soll eine gleichermaßen 
ausgerüstete Person außerhalb des Raumes an-
wesend sein.

3.2 Insektenbekämpfung in leeren Laderäumen

3.2.1 Ein leerer Laderaum kann mit jedem beschriebe-
nen Verfahren mit Ausnahme der Anwendung 
von Insektenbekämpfungsmittel-Lacken behan-
delt werden. Es ist sorgfältig darauf zu achten, 
dass die nachfolgenden Ladungen nicht konta-
miniert oder verdorben werden. Einige der häufig 
verwendeten Schädlingsbekämpfungsmittel sind 
beispielhaft in der Anlage aufgelistet. (Zu den si-
cherheitstechnischen Maßnahmen siehe Ab-
satz 3.1.4).

3.3 Insektenbekämpfung in Vorratsräumen, Kom
büsen und Unterkunftsräumen für Besatzung 
und Fahrgäste

3.3.1 Im Allgemeinen sollen in Trockenprovianträumen 
auf Schiffen nur solche Insektenbekämpfungs-
mittel verwendet werden, die auch für die Anwen-
dung in Laderäumen geeignet sind. Bei der Be-
handlung von Kombüsen und Unterkunftsräumen 
für Besatzung und Fahrgäste wird möglicher-
weise eine größere Bandbreite von Insektenbe-
kämpfungsmitteln benötigt, insbesondere gegen 
Schädlinge wie Schaben/Kakerlaken, Ameisen, 
Fliegen und Bettwanzen. Einige der häufig ver-
wendeten Schädlingsbekämpfungsmittel sind 
beispielhaft in der Anlage aufgelistet.

3.4 Insektenbekämpfung in Ladungen und an
grenzenden Bereichen

3.4.1 Die Empfehlungen für die Begasung von ganz 
oder teilweise beladenen Laderäumen sind in 
MSC.1/Rundschreiben 1264 aufgeführt.

3.5 Beförderung von begasten Frachtcontainern, 
Leichtern und anderen Beförderungseinhei
ten auf einem Schiff

3.5.1 Die Empfehlungen für die Begasung von Beför-
derungseinheiten sind in MSC.1/Rundschreiben 
1265 aufgeführt.

4 Bekämpfung von Nagetieren

4.1 Allgemeines

4.1.1 Bezüglich der Bekämpfung von Nagetieren un-
terliegen die Schiffe den Internationalen Gesund-
heitsvorschriften der Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO).

4.1.2 Nagetiere können durch Begasung, durch die 
Verwendung von Giftködern, die innerhalb weni-
ger Minuten wirken (akute Vergiftung), oder sol-
chen, die über einen längeren Zeitraum wirken 
(chronische Vergiftung), bekämpft werden, sowie 
mit Hilfe von Fallen.

4.2 Begasung und Auslegen von Ködern

4.2.1 Begasungen zur Bekämpfung von Nagetieren 
werden üblicherweise mit wesentlich geringeren 

Dosierungen und Einwirkzeiten als für die Be-
kämpfung von Insekten durchgeführt. Daraus 
folgt, dass eine Begasung gegen Insekten auch 
gegen Nagetiere in den behandelten Bereichen 
wirksam ist. Jedoch erfordert die Bekämpfung 
von Nagetieren häufig die Begasung von Unter-
kunfts- und Arbeitsräumen, die normalerweise 
nicht gegen Insekten behandelt werden.

4.2.2 Begasungen ausschließlich gegen Nagetiere sol-
len im Hafen durchgeführt werden, und auch die 
Belüftung soll im Hafen abgeschlossen werden. 
Die in Abschnitt 3.1.4 genannten Vorschriften 
sollen befolgt werden.

4.2.3 Begasungen oder die Anwendung von akuten 
Giften sollen nur von qualifiziertem Personal von 
Schädlingsbekämpfungsfirmen oder zuständi-
gen Behörden (z. B. Hafengesundheitsbehörden) 
vorgenommen werden. Köder, die akutes Gift 
enthalten, sollen nach Beendigung der Anwen-
dung von diesem Personal eingesammelt und 
beseitigt werden. Chronische Gifte sollen unter 
genauer Einhaltung der Anweisungen des Her-
stellers auf dem Etikett oder der Verpackung an-
gewendet werden.

4.3 Köder für Nagetiere – für die Anwendung 
durch Besatzungsmitglieder zugelassene 
chronische Gifte

4.3.1 Unvorsichtiger Gebrauch kann Gesundheits-
schäden bei der Besatzung verursachen.

4.3.2 Nagetierbekämpfungsmittel (Rodentizide) wirken 
nur, wenn sie dort ausgelegt werden, wo sich die 
Nagetiere aufhalten. Die Wege lassen sich für ge-
wöhnlich durch Kot, Fressreste oder Schmutz lo-
kalisieren. Die Anwendung von Nagetierbekämp-
fungsmitteln ist jedoch kein Ersatz für einen hohen 
Hygienestandard und die Sicherung der Ausrüs-
tung gegen Nagetiere, wo immer dies möglich ist.

4.3.2.1 Köder sollen vor dem versehentlichen Verzehr 
durch Menschen oder Haustiere sowie vor der 
Berührung mit Nahrungs- und Futtermitteln ge-
sichert werden.

4.3.2.2 Soweit durchführbar, sollen Getreideköder nach 
spätestens 30 Tagen ersetzt werden, um zu ver-
hindern, dass sie zum Ausgangspunkt von Insek-
tenbefall werden.

4.3.3 Die Stellen, an denen Köder ausgelegt werden, 
sollen dokumentiert werden, und es soll beson-
ders darauf geachtet werden, dass vor der Be-
ladung mit Nahrungsmitteln in loser Schüttung 
und mit lebenden Tieren alle Köder gesucht und 
aus den Laderäumen entfernt werden.

5 Vorschriften für die Anwendung von Schäd
lingsbekämpfungsmitteln

5.1 Nationale und internationale Regelungen zur An
wendung von Schädlingsbekämpfungsmitteln

5.1.1 In vielen Ländern sind der Verkauf und die Ver-
wendung von Schädlingsbekämpfungsmitteln 
durch Vorschriften der Regierungen geregelt, da-
mit die Sicherheit bei der Anwendung und die 
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Verhütung von Kontamination von Nahrungs- 
und Futtermitteln gewährleistet sind. In diesen 
Vorschriften werden unter anderem die Empfeh-
lungen internationaler Organisationen wie der 
FAO und WHO berücksichtigt, insbesondere in 
Bezug auf die maximalen Grenzwerte für die 
Rückstände von Schädlingsbekämpfungsmitteln 
in Nahrungs- und Futtermitteln.

5.1.2 Beispiele von einigen der häufig verwendeten 
Schädlingsbekämpfungsmittel sind in der Anlage 
aufgelistet. Schädlingsbekämpfungsmittel sollen 
unter genauer Einhaltung der Anweisungen des 
Herstellers auf dem Etikett oder der Verpackung 
angewendet werden. Die nationalen Vorschriften 
und Anforderungen sind von Land zu Land unter-
schiedlich; deshalb kann es für bestimmte Schäd-
lingsbekämpfungsmittel, die in Laderäumen und 
in Unterkunftsräumen auf Schiffen eingesetzt 
werden dürfen, Einschränkungen geben aufgrund 
der Vorschriften und Anforderungen:

.1 des Landes, in dem die Ladung verladen 
oder behandelt wird;

.2 des Bestimmungslandes der Ladung, ins-
besondere in Bezug auf Rückstände von 
Schädlingsbekämpfungsmitteln in Nahrungs- 
und Futtermitteln; und

.3 des Staates, in dessen Schiffsregister das 
Schiff eingetragen ist.

5.1.3 Die Kapitäne sollen sicherstellen, dass sie die 
notwendige Kenntnis der vorstehend genannten 
Vorschriften und Anforderungen besitzen.

6 Sicherheitsmaßnahmen – Allgemeines

6.1 Schädlingsbekämpfungsmittel

6.1.1 Schädlingsbekämpfungsmittel sind häufig für Men-
schen mindestens ebenso giftig wie für die Schäd-
linge, gegen die sie eingesetzt werden. Die Ge-
brauchsanweisungen auf dem Etikett oder der 
Verpackung, insbesondere in Bezug auf die Sicher-
heit und die Beseitigung von Schädlingsbekämp-
fungsmittelresten, sollen genau befolgt werden.

6.1.2 Schädlingsbekämpfungsmittel sollen unter strik-
ter Einhaltung der nationalen Vorschriften und 
Anforderungen oder der Anweisungen des Her-
stellers aufbewahrt werden. 

6.1.3 Rauchen, Essen und Trinken sollen grundsätzlich 
während des Einsatzes von Schädlingsbekämp-
fungsmitteln unterlassen werden.

6.1.4 Leere Behälter und Verpackungen von Schäd-
lingsbekämpfungsmitteln dürfen nicht wiederver-
wendet werden.

6.1.5 Nach der Anwendung von Schädlingsbekämp-
fungsmitteln sollen immer die Hände gewaschen 
werden.

6.2 Versprühen in Räumen und auf Oberflächen 
(siehe auch Absatz 3.1.2)

6.2.1 Wenn das Versprühen von Fachkräften durchge-
führt wird, sind diese für die Einhaltung der erfor-
derlichen Sicherheitsmaßnahmen verantwortlich. 

Falls die Arbeiten von der Besatzung durchgeführt 
werden, soll der Kapitän sicherstellen, dass die 
folgenden Schutzmaßnahmen sowohl bei den 
Vorbereitungen als auch bei der Anwendung der 
Schädlingsbekämpfungsmittel beachtet werden:

.1 für das verwendete Schädlingsbekämp-
fungsmittel geeignete Schutzkleidung und 
Handschuhe sowie geeignete Atemschutz- 
und Augenschutzausrüstung tragen;

.2 Schutzkleidung, Handschuhe, Atemschutz- 
oder Augenschutzausrüstung während der 
Anwendung von Schädlingsbekämpfungs-
mitteln auch bei Hitze nicht ablegen; und

.3 übermäßige Dosierung und Herunterlaufen 
an Oberflächen sowie Kontamination von 
Nahrungs- und Futtermitteln vermeiden.

6.2.2 Wenn die Bekleidung kontaminiert wird: 

.1 Arbeit sofort abbrechen und Bereich verlassen;

.2 Bekleidung und Schuhwerk ablegen;

.3 ein Duschbad nehmen und die Haut gründ-
lich waschen;

.4 Bekleidung und Schuhwerk waschen bzw. 
reinigen und die Haut erneut waschen; und 

.5 medizinischen Rat einholen.

6.2.3 Nach der Arbeit:

.1 Bekleidung, Schuhwerk und sonstige Ausrüs-
tung ablegen und waschen bzw. reinigen; und

.2 ein Duschbad nehmen und dabei reichlich 
Seife verwenden.

6.3 Begasung

6.3.1 Die Schiffsbesatzung soll keine Begasungsmittel 
anwenden; diese Arbeiten sollen nur von Fach-
kräften durchgeführt werden. Personen, die für 
bestimmte Aufgaben in der Nähe der Begasungs-
arbeiten bleiben dürfen, sollen die Anweisungen 
des verantwortlichen Begasungsleiters unbe-
dingt befolgen.

6.3.2 Die Belüftung der behandelten Schiffsräume soll 
abgeschlossen sein, und eine Freigabebeschei-
nigung soll entsprechend Absatz 3.1.4 ausge-
stellt werden, bevor Personen die Räume betre-
ten dürfen.

6.4 SchädlingsbekämpfungsmittelExposition, 
die sich als Erkrankung bemerkbar macht

6.4.1 Im Fall einer Schädlingsbekämpfungsmittel-Ex-
position und anschließender Erkrankung ist so-
fort ärztlicher Rat einzuholen. Informationen über 
Vergiftungen durch bestimmte Stoffe können 
dem Leitfaden für Medizinische Erste-Hilfe-Maß-
nahmen bei Unfällen mit gefährlichen Gütern 
(MFAG) oder der Verpackung entnommen wer-
den (Anweisungen des Herstellers und Angaben 
über Sicherheitsmaßnahmen auf dem Etikett 
oder der Verpackung).

***
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Anlage 

Schädlingsbekämpfungsmittel, die für eine 
 Anwendung an Bord von Schiffen geeignet sind

1 Einleitung

1.1 Die aufgeführten Mittel sollen unter strikter Be-
achtung der Anweisungen des Herstellers und 
der Angaben über Sicherheitsmaßnahmen auf 
dem Etikett oder der Verpackung verwendet wer-
den; insbesondere hinsichtlich der Entzünd-
barkeit sowie aller weiteren Beschränkungen 
 aufgrund der Gesetze des Verschiffungs- und 
Bestimmungslandes und des Flaggenstaates, 
der Frachtvertragsbestimmungen oder der An-
weisungen des Schiffseigners.

1.2 Die Mittel können von der Besatzung angewen-
det werden, sofern nichts Gegenteiliges angege-
ben ist. Ein Insektenbekämpfungsmittel für die 
Raumanwendung kann zusammen mit einem 
Insektenbekämpfungsmittel mit verzögerter 
Wirkstofffreisetzung eingesetzt werden.

1.3 Es soll besonders berücksichtigt werden, dass 
einige der aufgeführten Stoffe empfindliche Gü-
ter, wie Kaffee und Kakao, verderben können; um 
dies zu verhindern, sollen diese Güter mit beson-
derer Sorgfalt gestaut werden. Der Grund für die 
Nennung von Reinheitsgraden (Qualitäten) in der 
folgenden Liste ist, die Schädigung empfindlicher 
Güter möglichst gering zu halten.

2 KontaktInsektenbekämpfungsmittel für 
 Laderäume

2.1 Schnell wirkende Insektenbekämpfungsmittel für 
die Raumanwendung, z. B. gegen Fluginsekten:

.1 Pyrethrine (mit oder ohne Synergist);

.2 Bioresmethrin; und

.3 Dichlorvos.

2.2 Langsamer wirkende Insektenbekämpfungsmit-
tel mit verzögerter Wirkstofffreisetzung für die 
Oberflächenanwendung:

.1 Malathion (sehr gute Qualität);

.2 Bromophos;

.3 Carbaryl;

.4 Fenitrothion;

.5 Chlorpyriphos-methyl; und

.6 Pirimiphos-methyl.

3 KontaktInsektenbekämpfungsmittel und 
Köder für Unterkunftsräume

3.1 Schnell wirkende Insektenbekämpfungsmittel für 
die Raumanwendung, z. B. gegen Fluginsekten:

.1 Pyrethrine (mit oder ohne Synergist);

.2 Bioresmethrin; und

.3 Dichlorvos.

3.2 Langsamer wirkende Insektenbekämpfungsmit-
tel mit verzögerter Wirkstofffreisetzung:

.1 Malathion (sehr gute Qualität);

.2 Diazinon;

.3 Fenitrothion;

.4 Propoxur;

.5 Bendiocarb; und

.6 Permethrin.

3.3 Insektenbekämpfungsmittel für die Anwendung 
gegen bestimmte Schädlinge und als zusätzliche 
Behandlung:

.1  Diazinon, als Spray aus der Sprühdose oder 
in Lack gegen Ameisen, Schaben/Kakerla-
ken und Fliegen;

.2  Dieldrin und Aldrin in Lacken zur Bekämp-
fung von Ameisen und Schaben/Kakerlaken; 

.3  Methopren-Köder zur Bekämpfung von Ter-
miten; und 

.4  Chlorpyriphos-ethyl, als Köder und Lack.

4 Nagetierbekämpfungsmittel

4.1 Chronisch wirkende Ködergifte:

.1 Calciferol; und

.2 Gerinnungshemmende Gifte der folgenden 
beiden Klassen:

.2.1  Hydroxycumarine (z. B. Warfarin, Fu-
marin, Cumatetralyl, Difenacum, Brodi-
facum); und

.2.2  Indandione (z. B. Pival, Diphacinon, 
Chlorophacinon).

4.2 Akute Gifte in Ködern oder Flüssigkeiten:

ANWENDUNG NUR IM HAFEN UND DURCH 
FACHKRÄFTE

.1 Bariumfluoracetat;

.2 Fluoracetamid;

.3 Natriumfluoracetat; und

.4 Zinkphosphid.

5 Begasungsmittel

ANWENDUNG NUR DURCH FACHKRÄFTE

Zusätzliche Informationen über Methylbromid 
und Phosphin (Phosphorwasserstoff) sind im Zu-
sammenhang mit Absatz 3.1.3 zu beachten.

Methylbromid

Methylbromid wird dann eingesetzt, wenn eine 
schnelle Behandlung von Gütern oder Räumen 
erforderlich ist. Die Begasung mit Methylbromid 
soll nur dann gestattet werden, wenn sich das 
Schiff innerhalb der Grenzen eines Hafens be
findet (entweder auf Reede oder am Schiffsliege-
platz), und zur Bekämpfung des Befalls, nachdem 
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die Besatzungsmitglieder das Schiff verlassen 
haben (siehe Absatz 3.1.3.3). Bevor die Besat-
zungsmitglieder wieder an Bord kommen, soll die 
Belüftung der behandelten Räume abgeschlos-
sen sein, und eine Freigabebescheinigung soll 
entsprechend Absatz 3.1.4 ausgestellt sein, be-
vor Personen die Räume betreten dürfen.

Phosphin (Phosphorwasserstoff)

Es werden verschiedene Phosphin entwickelnde 
Zubereitungen zur Begasung im Schiff während 
der Beförderung oder am Schiffsliegeplatz ver-
wendet. Es gibt sehr unterschiedliche Anwen-
dungsverfahren, darunter eine reine Oberflä-
chenbehandlung, Einführung von Sonden, an 
den Laderaumböden verlegte perforierte Rohr-
leitungen, Umwälzsysteme, Gaseinblassysteme 
oder Kombinationen dieser Verfahren. Die Belüf-
tung der behandelten Laderäume soll abge-
schlossen sein, und eine Freigabebescheinigung 
soll entsprechend Absatz 3.1.4 ausgestellt sein, 
bevor Personen die Laderäume betreten dürfen. 
Alle sicherheitstechnischen Empfehlungen 
zur Begasung von Ladung in Laderäumen 
während der Beförderung sind in MSC.1/
Rundschreiben 1264 näher ausgeführt.

5.1 Begasungsmittel gegen Insekten in leeren Lade-
räumen und gegen Nagetiere im ganzen Schiff:

Kohlendioxid

Stickstoff

Mischung aus Methylbromid und Kohlendioxid

Methylbromid

Cyanwasserstoff

Phosphin (Phosphorwasserstoff)

5.2 Begasungsmittel gegen Insekten in ganz oder 
teilweise beladenen Laderäumen und Beförde-
rungseinheiten:

Siehe MSC.1/Rundschreiben 1264 und MSC.1/
Rundschreiben 1265

ARTEN UND MENGEN VON BEGASUNGSMIT-
TELN FÜR DIE BEHANDLUNG BESTIMMTER 
GÜTER SIND SORGFÄLTIG AUSZUWÄHLEN

.1 Kohlendioxid;

.2 Stickstoff;

.3 Mischung aus Methylbromid und Kohlendi-
oxid;

.4 Methylbromid; und

.5 Phosphin (Phosphorwasserstoff).

(VkBl. 2021 S. 219)
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